
 
  FAHRSCHULE SCHOTTENRING  ●  Maria-Theresienstraße 32  ●  1010 Wien  
  Tel.: 317 63 32  ●  Fax.: 310 97 61 / 20  ●  www.schottenring.at 
 

 

Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer Stand 05 / 2017 

Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 1 Stunde laut Gesetz entspricht 50 Minuten. 

 
 

 Ausbildung  A-125ccm  (Code 111)    

 
 

 ::  Voraussetzungen: 

1) die letzten 5 Jahre durchgehend im Besitz des B-Scheins. 
2) nicht mehr in der Probezeit. 
3) 6 Unterrichtseinheiten (a 50 Minuten) auf unserem Übungsgelände. 

 
 

 ::  Der Ablauf: 

1) persönliche Anmeldung in der Fahrschule � bitte € 111,- mitnehmen; 

  (es wird gleich ein Termin für das Training vereinbart) 
2) 6 Unterrichtseinheiten (a 50 Minuten) in der Gruppe am eigenen Übungsgelände  
 in 2201 Hagenbrunn (Industriegebiet) Kupferschmiedgasse 25-27  
   mit Automatikrollern bis 125ccm; 
3) Führerschein bitte zum Training mitnehmen; 
4) nach Trainingsende erhältst du eine Ausbildungsbestätigung. 

 
 

 ::   Abholung des Führerscheins:  

Bei jeder Führerscheinbehörde möglich, in Wien z.B. das Verkehrsamt. 

 Du musst folgende Unterlagen zur Behörde mitnehmen: 

 
1) einen von dir ausgefüllten Führerscheinantrag. 
2) ein Passfoto (EU-Format). 
3) deinen alten Führerschein, 
4) Ausbildungsbestätigung der Fahrschule. 
5) Behördengebühren (Verwaltungsabgaben) 49,50 Euro. 

 
 

 :: Was darfst du danach lenken?:  

  Motorräder mit max. 125ccm und 11KW und das alles ohne Prüfung!  
  Akzeptiert wird der Code 111 außer in Österreich nur in folgenden EU-Ländern  
  zu den nachstehenden Bedingungen: 

  
- Spanien (nach mindestens 3-jährigem Besitz der Lenkberechtigungsklasse B), 
- Portugal (ab einem Mindestalter von 25 Jahren), 
-  Tschechischen Republik (nur mit Fahrzeugen mit Automatikgetriebe) 
-  Italien und Lettland 

 
 

 :: Notwendige Bekleidung:  

   Lange feste Hose, feste Jacke, feste Schuhe,   
   Handschuhe und Sturzhelm 
    

 

  Ausbildungskosten   A-125 (Code 111) 

  Zahlung:  Bei Anmeldung € 111,- 
€ 111,- 

 

 Zusätzliche Kosten an die Behörde: 

 Behördengebühren � wird direkt bei der Behörde bezahlt: 
€ 49,50 

 

 
 
 
 


